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Zweiter Nachtrag Haushaltsplan 2025/2026 
 
Liebes Präsidium, liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes, 
 
das Studierendenparlament möge beschließen: 
 

„Wir nehmen den zweiten Nachtrag für den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2025/2026 in der vorgelegten Fassung an.“ 

 
 
Erläuterungen zu den Änderungen des Nachtrages: 
 
Kurzfristige Sozialdarlehen – 2.1.1. und 6.1.1. 
Der Haushaltsposten 6.1.1. ist zu 96,6 % ausgelastet. 6.1.1. wird um 10.000 
Euro erhöht. Gleichzeitig wird der zugehörige Haushaltsposten der Tilgung 
der kurzfristigen Sozialdarlehen (2.1.1.) ebenfalls um 10.000 Euro erhöht. 
 
Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, 
kultureller Belange (BgA) – 2.3.1., 2.3.7., 6.3.1., 6.3.7. 
Der Ausgabeposten für Kulturveranstaltungen des AStA (6.3.1.) ist 
vollständig ausgelastet und soll dementsprechend erhöht werden (um 1/3 
des im 1. Nachtrag festgesetzten Jahresbudget = 46.666,67 Euro). 
Außerdem soll ein ausreichendes Budget für die Kulturveranstaltung 
„astaluna“ im April zur Verfügung gestellt werden. Die Kalkulation weißt 
Kosten i. H. v. 150.000 Euro auf. Deswegen wird der Posten 6.3.1. um 
insgesamt 196.666,67 Euro erhöht. Der zugehörige Einnahmeposten 2.3.1 
wird gleichermaßen erhöht. 
Der Ausgabeposten für Kulturveranstaltungen der Fachschaften (6.3.7.) ist 
ebenfalls ausgelastet. Der Posten 6.3.7. und der zugehörige 
Einnahmeposten (2.3.7.) werden jeweils um 3.000 Euro auf 10.000 Euro 
erhöht. 
 
Langfristige Sozialdarlehen (studentischer Hilfsfonds) – 7.3.4. 
Der Haushaltsposten wird umbenannt in: „Studentischer Hilfsfonds nach §9 
bis §12 Sozialordnung“. Hintergrund ist Antrag SP73-A049 (Zuschuss 
Unterkunftskosten Frauenhäuser). 
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Darlehen des AStA nach §49 Finanzordnung (Erstsemesterarbeit) – 7.4.3.1. 
Der Haushaltsposten wird umbenannt in: „Darlehen des AStA nach §49 
Finanzordnung“. Hintergrund ist Antrag SP73-A052 (Vorfinanzierung 
Fachschaftsveranstaltungen). 
 
 
Anlage: Entwurf des 2. Nachtrags zum Haushaltsplan 2025/2026 
 
 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Robert Rixen 
Referent für Finanzen 


